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 Altersteilzeit für Beamte 

1. Antragsberechtigte

Beamtete Lehrerinnen und Lehrer in der Regel nach Vollendung des 60. Lebensjahres (LJ).

(Regelungen für Angestellte siehe Rückseite.)

Nach Vollendung des 59. LJ, wenn nach Vollen-dung des 55. LJ der Verzicht auf die Altersermäßi-gung erklärt worden ist. Stichtag ist immer der 1.8.

2.Voraussetzungen

Mit dem 01.08.2009 muss die ATZ angetreten sein.

"Dringende dienstliche Belange" dürfen "nicht ent-gegenstehen". Vor Ablehnung müssen aber andere Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung vorgenom-men und geprüft worden sein.

ATZ erstreckt sich bis zum Beginn des Ruhestandes (Ende des Schulhalbjahres nach Vollendung des 65. LJ)

WICHTIG: Wer 1950 geboren ist, muss spätestens am1.08. geboren sein und muss ATZ ab 59 wählen, muss also ab dem Schuljahr 2005 auf die Entlastung verzichten. Gleiches gilt für nach dem 31.7.1949 Geborene.
3. Umfang der Arbeitszeit

Sie beträgt 50 % der in den letzten fünf Jahren vor Beginn der ATZ durchschnittlich geleisteten Ar-beitszeit.

4. Arbeitszeitmodelle

Bisher Vollzeitbeschäftigte können zwischen dem Teilzeitmodell und dem Blockmodell wählen. Auch geringfügig reduzierte Stundenzahl gilt als Teilzeit-beschäftigung.

Für bisher Teilzeitbeschäftigte ist nur das Block-modell möglich (LBG § 78 d Abs.2). Für sie besteht die Arbeitszeit während der ATZ aus einer Beschäf-tigungs- und einer Freistellungsphase, die am Ende der ATZ liegen muss. In der Beschäftigungsphase können Arbeitsleistungen zwischen 50 und 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit erbracht werden. Entsprechend ist die anschließende Freistellungsphase kürzer oder länger.

Aufgrund der Verschiebung der Pensionierung auf das Ende des Schulhalbjahres nach Vollendung des 65.LJ ergeben sich im Blockmodell Probleme, die Arbeits- und Freistellungsphase zu hälfteln bei z.B. 5,5 Jahren. Die Hälfte der zu leistenden Stunden ist als Grundlage zu nehmen, im Beispiel  (Vollzeit vorausgesetzt) 12,75 mal 5,5 = 70,125 WStd.

Zwei Jahre a 25 Std bedeuten für das dritte Jahr eine Wochenstundenzahl von 20,13 bei anschließenden 2,5 Jahren Freistellungsphase. Bei einer gleichmäßigen Verteilung ergäben sich: 3 J a 23,375 WStd, 2,5 Jahre Freistellung.

5. Beginn und Ende

Beginn ist grundsätzlich am 01.08. Wenn dienst-liche Gründe nicht entgegen stehen, kann ATZ auch zum 01.02. beginnen. Antragsteller/-in muss vor Be-ginn des Schuljahres schon 59/50 Jahre alt sein.

Die ATZ endet zum Schulhalbjahr (31.07. oder 31.01.) nach Vollendung des 65. LJ (gesetzlicher Ruhestand). 

Wer einen vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand be-absichtigt (mit Erreichen der Antragsaltersgrenze von 63), muss dies schon beim Antrag auf ATZ mit angeben.

6. Antragsverfahren

Der Antrag (Anlage 4) muss sechs Monate vor Be-ginn der ATZ auf dem Dienstweg an die BR gerich-tet werden, also bis zum 31.01. für ATZ ab 01.08. und bis zum 31.07. (Vorjahr) für ATZ ab 01.02.

WICHTIG: Die Absichtserklärung und der Verzicht auf die Altersermäßigung ab 55 (Anlage 2) gelten nicht als Antrag.
7. Besoldung

Zahlung von 83 % der Nettobesoldung, die auf der Grundlage einer Beschäftigung im Umfang der durchschnittlichen Arbeitszeit der letzten fünf Jahre ermittelt wird, die aber durch die Steuerprogression auf 78,5 – 80% abgesenkt wird.

8. Versorgungsrechtliche Auswirkungen

90 % der in ATZ geleisteten Arbeitszeit sind ruhe-gehaltfähig.

( Internet http://www.beamtenversorgung.nrw.de   automatisiertes Berechnungsverfahren)

Fragen bitte an den Personalrat : Tel: (0211) 4 75 - 50 03 o. - 40 03

Altersteilzeit für Angestellte 

1. Antragsberechtigte

Nach Vollendung des 55. LJ kann für Angestellte Altersteilzeit gewährt werden. Ab Vollendung des 60. LJ besteht ein Rechtsanspruch auf Alterteilzeit, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

2.Voraussetzungen

Vor dem 01.01.2010 muss die ATZ angetreten sein.

Um ATZ in Anspruch nehmen zu können, müssen Angestellte vor Beginn der ATZ mindestens fünf Jahre beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein. Die Zeit einer Beurlaubung zählt dabei nicht als Beschäftigungszeit.

Eine weitere Voraussetzung für den Anspruch ist eine versicherungspflichtige Beschäftigung von 1080 Tagen in den letzten fünf Jahren vor Beginn der ATZ.

Der Beginn der ATZ darf sich nicht unmittelbar an eine Beurlaubung anschließen.

Die ATZ muss mindestens zwei Jahre betragen.

3. Umfang der Arbeitszeit

Maßgeblich für die Arbeitszeit während der ATZ ist die unmittelbar vor Beginn der ATZ vereinbarte Arbeitszeit, allerdings höchstens der Durchschnitt der in den letzten zwei Jahren vereinbarten Arbeitszeit. 

Die Arbeitszeit während der ATZ beträgt die Hälfte dieser maßgeblichen Arbeitszeit.

Das Arbeitsverhältnis während der ATZ muss versicherungspflichtig bleiben, das Bruttoeinkommen also mindestens 400 Euro betragen.

Angestellten wird auch während der ATZ die Altersermäßigung gewährt! Sie brauchen auch nicht auf Altersermäßigung zu verzichten, wenn sie nach Vollendung des 55. LJ in ATZ gehen wollen.

4. Arbeitszeitmodelle

Die Beschäftigten können zwischen dem Teilzeitmodell und dem Blockmodell wählen.

Teilzeitmodell: 

Es wird durchgehend bis zum Ruhestand mit der Hälfte der maßgeblichen Arbeitszeit gearbeitet. Blockmodell: 

Die zu erbringende Dienstleistung wird vollständig in der ersten Phase der ATZ geleistet. Anschließend erfolgt eine Freistellung bis zum Ruhestand.

Anders als bei Beamten kann die Arbeitszeit in der Arbeitsphase nicht reduziert werden. Arbeits- und Freistellungsphase müssen gleich lang sein.

5. Beginn und Ende

Beginn kann der Monatserste des Monats sein, der der Vollendung des 55. bzw. 60. LJ folgt, wenn das Blockmodell gewählt wird. Wird dagegen das Teilzeitmodell gewählt, ist das jeweilige Ende des Schulhalbjahres der frühest mögliche Beginn.

Die ATZ muss bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses gehen, das spätestens dann endet, wenn eine abschlagsfreie Rente in Anspruch genommen werden kann, also i.d. Regel der Monat nach Vollendung des 65. LJ.

Wer ATZ in Anspruch nehmen will, sollte zunächst bei der BfA in Berlin unter Hinweis auf die beabsichtigte ATZ Auskunft darüber einholen, zu welchem Zeitpunkt eine Rente bezogen werden kann und wie hoch die voraussichtlichen Rentenleistungen sein werden.

6. Antragsverfahren

Der Antrag  muss drei Monate vor Beginn der ATZ auf dem Dienstweg an die BR gerichtet werden, wenn ATZ nach Vollendung des 60. LJ beantragt wird. Er sollte sechs Monate vorher beantragt werden, wenn ATZ nach Vollendung des 55. LJ beabsichtigt wird.

7. Besoldung

Zahlung von 83 % der Nettobesoldung, die auf der Grundlage der maßgeblichen Beschäftigung ermittelt wird, die aber durch die Steuerprogression auf 78,5 – 80% abgesenkt wird.

Ein Verzicht auf Eintrag eines Freibetrages auf der Steuerkarte senkt die Nettobezüge, was eine Erhöhung des steuerfreien Aufstockungsbetrages zur Folge hat.

8. Versorgungsrechtliche Auswirkungen

90 % der in ATZ geleisteten Arbeitszeit werden auf die Rente angerechnet.

Man sollte sich vorher auch bei der Zusatzversorgungskasse erkundigen, welche voraussichtliche Höhe die Leistungen der Zusatzversorgungskasse   haben werden.

Fragen bitte an den Personalrat Gesamtschulen: Tel: (0211) 4 75 - 50 03 o. - 40 03
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